
  

Zustimmung zur 

 Ausstellung eines Personalausweises vor dem 16. Lebensjahr 

 Ausstellung eines Reisepasses vor dem 18. Lebensjahr 

Bitte vollständig ausfüllen! 

Familienname / Vorname:  

Geburtsdatum / -ort:  

Staatsangehörigkeit:  

Straße, Hausnr.:  

Größe:  

Augenfarbe:  
 

Für Alleinerziehende, geschiedene bzw. dauernd getrenntlebenden Eltern: 
 Ich bestätige, dass mir die alleinige Sorge für das o.g. Kind zusteht. 
(Sorgeerklärung) 
 Ich bin geschieden und bestätige, dass die elterliche Sorge mir allein zusteht. 
(Scheidungsurteil mit Sorgerechtsregelung oder Sorgerechtsbeschluss) 
 Ich bin nicht verheiratet, geschieden bzw. dauernd getrenntlebend und 
bestätige, dass die elterliche Sorge uns (Mutter & Vater) gemeinsam zusteht und 
unser Kind mit Einwilligung des anderen Elternteils bei mir wohnhaft ist. 
(Sorgeerklärung) 

 

__________________________ 
Datum, Elternteil 1 

__________________________ 
Datum, Elternteil 2 

 

Vormund: 
Name, Vorname 
 

Unterschrift 

Personalausweis vor dem 16. Lebensjahr 

• bei Erstausstellung eines Dokuments: Geburtsurkunde 

• sonst: Kinderreisepass/Reisepass oder Personalausweis 

• ein biometrisches Lichtbild (nicht älter als ein Jahr) 

• Zustimmungserklärung der Eltern (Ausweis für Unterschrift) 

• ab dem vollendeten 6. Lebensjahr Fingerabdrücke des Kindes 

• ab dem vollendeten10. Lebensjahr Unterschrift des Kindes 
 

Gebühr: 22,80 € 
 

Bezahlung bei Antragstellung 
 

Reisepass vor dem 18. Lebensjahr 

• bei Erstausstellung eines Dokuments: Geburtsurkunde 

• sonst: Kinderreisepass/Reisepass oder Personalausweis 

• ein biometrisches Lichtbild (nicht älter als ein Jahr) 

• Zustimmungserklärung der Eltern (Ausweis für Unterschrift) 

• ab dem vollendeten 6. Lebensjahr Fingerabdrücke des Kindes 

• ab dem vollendeten10. Lebensjahr Unterschrift des Kindes 
 

Gebühr: 37,50 € 
 

Bezahlung bei Antragstellung 
 

 

HINWEIS: das persönliche Erscheinen des Kindes bzw. des/der 
Minderjährigen ist PFLICHT um die Identität zu prüfen und ggfs. Die 
Unterschrift zu leisten. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis nach § 13 Abs. 2 Landesdatenschutzgesetzt 
Die Daten werden zur Ausstellung von Ausweisen benötigt. Die Erhebung der Daten basiert auf § 4 
Passgesetzt und § 5 Abs. 2 Personalausweisgesetz. Sofern die erforderlichen Angaben nicht 
gemacht werden, kann der Antrag nicht bearbeitet werden. 

 


